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Warum wir nicht fWarum wir nicht füür Gebr Gebüühren sind?hren sind?
Ist eigentlich klar:Ist eigentlich klar:
–– ErhErhööhung der Benutzungsschwelle = weniger hung der Benutzungsschwelle = weniger 

NutzungNutzung
–– Mehr Verwaltungsaufwand fMehr Verwaltungsaufwand füür Kassieren und r Kassieren und 

FolgevorgFolgevorgäängenge
–– BefBefüürchtung, Einnahmen nicht selbst nutzen zu rchtung, Einnahmen nicht selbst nutzen zu 

kköönnen = keine Mittelansatzerhnnen = keine Mittelansatzerhööhunghung

BenutzungsgebBenutzungsgebüührenhren
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Wer will die GebWer will die Gebüühren?hren?
–– Rechnungshof >Rechnungshof >

Personaluntersuchung bei BLB und WLB fPersonaluntersuchung bei BLB und WLB füür 2004r 2004

–– Finanzausschuss >Finanzausschuss >
2007, 2008, 20092007, 2008, 2009

–– MWKMWK
VerhandlungenVerhandlungen

–– Entwurfsauftrag an beide LBBEntwurfsauftrag an beide LBB

BenutzungsgebBenutzungsgebüührenhren
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§§ 22
BenutzungsgebBenutzungsgebüührhr

(1) F(1) Füür die Benutzung der Bibliothek wird eine Gebr die Benutzung der Bibliothek wird eine Gebüühr erhoben (Benutzungsgebhr erhoben (Benutzungsgebüühr). Mit der hr). Mit der 
Entrichtung der GebEntrichtung der Gebüühr ist die Nutzung der elektronischen Angebote und die Ausleihe hr ist die Nutzung der elektronischen Angebote und die Ausleihe von von 
Medien abgegolten. Bei den elektronischen Angeboten kann es aufgMedien abgegolten. Bei den elektronischen Angeboten kann es aufgrund von Lizenzvertrrund von Lizenzverträägen gen 
oder telekommunikationsrechtlichen Groder telekommunikationsrechtlichen Grüünden Einschrnden Einschräänkungen geben.nkungen geben.
(2) Die Benutzungsgeb(2) Die Benutzungsgebüühr betrhr beträägt:gt:

1. f1. füür Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, sowie juristr Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, sowie juristische Personen 30 Euro ische Personen 30 Euro 
ffüür eine Jahreskarter eine Jahreskarte

2. f2. füür Zivilr Zivil-- oder Wehrdienstleistende, Freiwillige oder Wehrdienstleistende, Freiwillige i.Si.S. des . des JugendfreiwilligendienstegesetzesJugendfreiwilligendienstegesetzes, , 
Arbeitslose sowie EmpfArbeitslose sowie Empfäänger/nger/--innen von Leistungen der Grundsicherung 15 Euro finnen von Leistungen der Grundsicherung 15 Euro füür eine r eine 
JahreskarteJahreskarte

3. f3. füür Personen, die die Bibliothek weniger als drei Monate benutzen r Personen, die die Bibliothek weniger als drei Monate benutzen 8 Euro.8 Euro.
(3) In der Ausbildung befindliche Personen (Sch(3) In der Ausbildung befindliche Personen (Schüüler, Studierende, Auszubildende), ler, Studierende, Auszubildende), ööffentliche ffentliche 
Bibliotheken in BadenBibliotheken in Baden--WWüürttemberg, die dem regionalen Leihverkehr angeschlossen sind, rttemberg, die dem regionalen Leihverkehr angeschlossen sind, 
Institutionen des Landes BadenInstitutionen des Landes Baden--WWüürttemberg, die die Bibliotheken frttemberg, die die Bibliotheken füür dienstliche Zwecke r dienstliche Zwecke 
nutzen, sind von der Benutzungsgebnutzen, sind von der Benutzungsgebüühr befreit. [Keine Befreiung fhr befreit. [Keine Befreiung füür Bedienstete des Landes r Bedienstete des Landes 
bei dienstlicher Nutzung laut Gesetzblatt Badenbei dienstlicher Nutzung laut Gesetzblatt Baden--WWüürttemberg vom 8.5.09]rttemberg vom 8.5.09]
(4) Die Geb(4) Die Gebüühr ist bei der Ausstellung des Bibliotheksausweises bzw. bei Verhr ist bei der Ausstellung des Bibliotheksausweises bzw. bei Verlläängerung der ngerung der 
GGüültigkeit zu entrichten. Die Gebltigkeit zu entrichten. Die Gebüühr ist als Gesamtsumme fhr ist als Gesamtsumme fäällig. Eine Rllig. Eine Rüückerstattung ist nicht ckerstattung ist nicht 
mmööglich. Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 Ziffer 2 oder desglich. Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 Ziffer 2 oder des Absatzes 3 zum Absatzes 3 zum 
VerlVerläängerungszeitpunkt entfallen, wird die Gebngerungszeitpunkt entfallen, wird die Gebüühr aufgrund der neuen Sachlage festgesetzt.hr aufgrund der neuen Sachlage festgesetzt.

GebGebüührendetailshrendetails
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UBs: fUBs: füür Externe r Externe üüberwiegend nicht,berwiegend nicht,
StudiengebStudiengebüührenanteile als Mittelzuschlaghrenanteile als Mittelzuschlag
ÖÖBsBs: h: hääufigufig
Andere Landesbibliotheken bzw. UBs mit Andere Landesbibliotheken bzw. UBs mit 
Landesbibliotheksfunktion:Landesbibliotheksfunktion:

Welche Bibliotheken haben sonst Welche Bibliotheken haben sonst 
noch Benutzungsgebnoch Benutzungsgebüühren?hren?
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Bisher bei Minderheit:Bisher bei Minderheit:
2 reine Landesbibliotheken, NRW (meist), 2 reine Landesbibliotheken, NRW (meist), 
SASA--AnhAnh, Stadtstaaten (B, BR, HH, HL), Stadtstaaten (B, BR, HH, HL)
BadenBaden--WWüürttemberg mit 30 rttemberg mit 30 €€ Spitzenreiter, Spitzenreiter, 
sonst max. 20 sonst max. 20 €€
Im Detail sehr unterschiedlichIm Detail sehr unterschiedlich

BenutzungsgebBenutzungsgebüührenhren
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Weniger Nutzer Weniger Nutzer –– 25 %25 %
–– Verlagerung auf gebVerlagerung auf gebüührenbefreite hrenbefreite 

FamilienangehFamilienangehöörige rige u.u.ää. . –– Sinken der Ausleihe Sinken der Ausleihe 
um weniger als 25 %um weniger als 25 %

Verwaltungsaufwand in Leihstelle und Verwaltungsaufwand in Leihstelle und 
Verwaltung Verwaltung –– stark erhstark erhööht, Logistikproblemht, Logistikproblem
–– JJäährlich etwa 24.000 Prhrlich etwa 24.000 Prüüfvorgfvorgäänge, auch bei nge, auch bei 

den Befreiten, Kassenvorgden Befreiten, Kassenvorgäängenge
–– Start nicht fStart nicht füür alle gleichzeitig umsetzbarr alle gleichzeitig umsetzbar

Auswirkungen, PrognoseAuswirkungen, Prognose
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EinnahmenhEinnahmenhööhehe
–– 330.000 330.000 €€ aus beiden Landesbibliothekenaus beiden Landesbibliotheken
–– VerwendungszweckVerwendungszweck

Verbleiben den BB, fVerbleiben den BB, füür Investitionen r Investitionen o.ao.a. . 
(vorgesehen)(vorgesehen)

–– Ist gute und schlechte NachrichtIst gute und schlechte Nachricht

Auswirkungen, Prognose (2)Auswirkungen, Prognose (2)
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Sind BenutzungsgebSind Benutzungsgebüühren etwas hren etwas 
Schlechtes?Schlechtes?

BibliothekssichtBibliothekssicht
–– Sind schSind schäädlichdlich
–– Setzen vielleicht KreativitSetzen vielleicht Kreativitäät freit frei
GesellschaftsGesellschafts--/Politiksicht/Politiksicht
–– Paradigmenwechsel schon lParadigmenwechsel schon läängst: Bildung fngst: Bildung füür r 

alle, aber nicht unbedingt kostenlosalle, aber nicht unbedingt kostenlos
–– Eintrittsgelder an Museen Eintrittsgelder an Museen BWsBWs seit 1995, seit 1995, 

StudiengebStudiengebüühren seit 2007hren seit 2007
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Zitat MWK zu StudiengebZitat MWK zu Studiengebüühren:hren:

„„Die Gelder kommen in vollem Umfang den Hochschulen zugute: FDie Gelder kommen in vollem Umfang den Hochschulen zugute: Füür eine bessere r eine bessere 
Ausstattung der Bibliotheken und LaborarbeitsplAusstattung der Bibliotheken und Laborarbeitspläätze und generell ftze und generell füür eine bessere r eine bessere 
Betreuung der Studierenden durch mehr Hochschullehrer. StudierenBetreuung der Studierenden durch mehr Hochschullehrer. Studierende profitieren direkt de profitieren direkt 
davondavon –– wwäährend des Studiums und auch sphrend des Studiums und auch spääter.ter.““
So So äähnlich muss wohl auch die Begrhnlich muss wohl auch die Begrüündung fndung füür die Landesbibliotheken zu denken sein, r die Landesbibliotheken zu denken sein, 
ergergäänzt um die Forschungsmnzt um die Forschungsmööglichkeiten und kulturellen Aktivitglichkeiten und kulturellen Aktivitääten.ten.

Sind BenutzungsgebSind Benutzungsgebüühren etwas hren etwas 
Schlechtes? (2)Schlechtes? (2)
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Paradigmenwechsel auch fParadigmenwechsel auch füür Bibliotheken?r Bibliotheken?
–– GebGebüühren als neue, beeinflussbare hren als neue, beeinflussbare 

Einkunftsquelle fEinkunftsquelle füür die Bibliotheken?r die Bibliotheken?
–– Vorgeschmack auf Landesbetrieb?Vorgeschmack auf Landesbetrieb?
–– Bibliotheken als Bibliotheken als DienstleisterDienstleister im Wettbewerb?!im Wettbewerb?!

Sind BenutzungsgebSind Benutzungsgebüühren etwas hren etwas 
Schlechtes? (3)Schlechtes? (3)
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So soll es So soll es 
schlieschließßlich nicht lich nicht 

aussehen!aussehen!


	Benutzungsgebühren an den Landesbibliotheken in B-W
	Foliennummer 2
	Foliennummer 3
	Foliennummer 4
	Foliennummer 5
	Foliennummer 6
	Foliennummer 7
	Auswirkungen, Prognose
	Auswirkungen, Prognose (2)
	Sind Benutzungsgebühren etwas Schlechtes?
	Sind Benutzungsgebühren etwas Schlechtes? (2)
	Sind Benutzungsgebühren etwas Schlechtes? (3)
	Foliennummer 13
	So soll es schließlich nicht aussehen!

